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tie in den Vordergrund. Da beide Gewerkschaftsgruppen, die liberalen und

die kommunistischen Gewerkschaften, das Programm der Volksfront
unterschrieben haben, und da über die Notwendigkeit der Reformen keine
Meinungsverschiedenheiten bestanden, beschloss der Kongress einstimmig, dass

sowohl der Plan der Gewerkschaften, wie auch das Programm der Volksfront

zu unterstützen sei.
In verschiedenen Resolutionen wurde daraufhin Stellung genommen gegen

den Faschismus, gegen den Terror Deutschlands und Oesterreichs und für den

juristischen Schutz der Emigranten und politischen Flüchtlinge.
Am Schluss wurden die administrative Kommission und die Exekutive

(die Sekretäre) gewählt. Mit Einstimmigkeit ernannte der Kongress Jouhaux

als Generalsekretär, Belin, Bothereau, Bouyer, Buisson, Frachon und Raca-

mond (die beiden letzten gehörten der Leitung der kommunistischen Gewerkschaften

an) als weitere Sekretäre und Dupont als Kassier. Die Versammlung

dankte den Genossen, die im Interesse der Einheit auf ihre Wiederwahl in die

Exekutive verzichteten, den Genossen Lenoir, Marty-Rollan, Million und

Monmousseau.

Arbeitsrecht.
Einigungsamt gegen den Lohnabbau. Das Aargauische

Einigungsamt hat sich am 7. Februar 1936 in einem Streitfall gegen den Lohnabbau

ausgesprochen, und zwar mit folgender Begründung: «Mit Rücksicht darauf,

dass die von der Firma bezahlten Löhne niedrig und unter dem aargauischen

Mittel stehen, dass ferner die Löhne die niedrigsten sind im Schreiner- und

Zimmereigewerbe auf dem Platze Zofingen und durch einen Abbau gegenüber

den andern Firmen ungleiche Konkurrenzbedingungen geschaffen werden, und

schliesslich infolge der eingeschränkten Arbeitszeit die Arbeiterschaft jetzt
schon kein ausreichendes Auskommen erreicht.» Es ist besonders zu begrüssen,

dass in dieser Stellungnahme die beschränkte Arbeitszeit berücksichtigt wurde.

Gesamtarbeitsvertrag. Das Zürcher Einigungsamt hat in einem

Vergleichsvorschlag vom 16. Januar 1936 die Gewerkschaftsmitglieder verpflichtet,

ihrem Verbände individuelle Lohnabmachungen mitzuteilen. Der

Vorschlag des Einigungsamtes enthält folgende Bestimmungen: Allgemeine

Aenderungen der zurzeit bestehenden Löhne werden bis 31. März 1936 nicht

vorgenommen. Ueber individuelle Lohnanpassungen in Einzelfällen verständigen

sich die betreffenden Meister mit ihren Arbeitern direkt. Die Mitglieder der

Gewerkschaft, die Partei des Gesamtarbeitsvertrages ist, sind verpflichtet, ihr
von erfolgten Lohnänderungen jeweilen Anzeige zu erstatten.

Der Artikel 159 des Obligationenrechtes wurde in einem Urteil des

Gewerbegerichtes Zürich vom 21. März 1935 in der Weise ausgelegt, dass die

Zurückbehaltung des Lohnes durch den Arbeitgeber nur zulässig sei

mit Wissen und Willen des Arbeitnehmers.

Buchbesprechung.
Literatur über das Geld- und Währungsproblem.

Dass sich auch die Schweiz immer mehr mit den Fragen der Währungspolitik

beschäftigt, zeigt die zunehmende Literatur auf diesem Gebiet. Wir
haben drei Veröffentlichungen zu besprechen, die dieses Thema behandeln:
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Prof. Dr. Eugen Grossmann. Das Irrlicht der Währungsabwertung. Zürich.
1935. 101 Seiten.

Diese Schrift, die im Auftrage der Vereinigung für gesunde Währung ver-
fasst wurde, ist, was schon im Titel zum Ausdruck kommt, eine Propagandabroschüre

gegen die Abwertung und als solche zu werten. Es wird darin untersucht,

wie sich die Lage der einzelnen Wirtschaftsgruppen gestalten würde, wenn
die ungünstigsten Folgen für sie eintreten würden, was aber meistens nur dann
möglich wäre, wenn es den andern Gruppen besser ginge. Der Verfasser kommt
zur Schlussfolgerung, dass die Abwertung ein grosses Risiko, aber keinen Ausweg

aus der Krise bedeutet, und er sieht den einzig gangbaren Weg «in der
Einsparung bei den Ausgaben und in der Beschaffung von Mitteln durch die
stärkere Besteuerung der leistungsfähig gebliebenen Teile der Bevölkerung zur
Stützung derjenigen, die Not leiden». Das letztere ist ein guter Rat, der nur
leider bei der heutigen Regierung kein Gehör findet.

Prof. Dr. Fritz Marbach. Vom Wesen und der Funktion des Geldes.
Kommissionsverlag A. Francke A.-G., Bern. 118 Seiten.

Die Arbeit von Marbach, die im Auftrag des Föderativverbandes verfasst
wurde, kommt dem lebhaften Bedürfnis nach vermehrter Aufklärung über die
Fragen des Geldwesens entgegen. Darin werden die Aufgaben des Geldes in der
Volkswirtschaft erklärt, seine Arten, die Störungen der Geldversorgung durch
Inflation und Deflation, ferner werden die strittigen Probleme der Index- und
Goldwährung erörtert. Im Schlusskapitel kommt der Verfasser auch auf die
Devalvation zu sprechen, und zwar nicht nur theoretisch erklärend, sondern er
nimmt Stellung zur Gegenwartspolitik, und zwar im Sinne einer Ablehnung der
Wechselkurssenkung. Es ist natürlich kaum möglich, auf knappen 20 Seiten
dieses weitschichtige Thema theoretisch und praktisch befriedigend zu behandeln.

Die Hauptschwäche der Argumentation liegt darin, dass Marbach nur die
allfälligen Nachteile einer Devalvation bespricht, ohne zu zeigen, was denn
heute für Möglichkeiten bestehen, um der fortwährenden Krisenverschärfung
und der herrschenden Deflationspolitik ein Ende zu bereiten.

Prof. Dr. E. Böhler und Prof. Dr. E. Keller. Krisenbekämpfung.
Buchdruckerei A.-G. vorm. J. Rüegg Söhne, Zürich. 200 Seiten.

Gut zwei Drittel dieser Abhandlung befassen sich in sehr gründlicher,
doch allgemein verständlicher Weise mit der Krisenpolitik des
Auslandes. Die Wirkungen der verschiedenen Methoden der Krisenbekämpfung
werden eingehend untersucht, einerseits die «restriktiven» (Kostensenkung,
«Anpassung», Abbaupolitik, wie man sie auch nennt), anderseits die «expansiven»

Methoden: Arbeitsbeschaffung, Lohnerhöhung, Stützungspolitik, Kredit-
ausweitung, Abwertung. Wir sind mit vielem nicht einverstanden in der
Darstellung Böhlers, anerkennen aber, dass er objektiv alle wichtigen Faktoren
gegeneinander abzuwägen sucht. Vor allem erkennt er die katastrophalen Folgen

der Politik des Abbaues der Preise und Löhne. Er lehnt daher die « generelle

Anpassung» ab, da er es für ausgeschlossen hält, dass die Schweiz auf
diesem Wege auch nur die halbe Differenz zwischen ihrem und dem
ausländischen Kostenniveau einbringen kann. Im vierten Teil, der von Prof. Böhler
gemeinsam mit Prof. Paul Keller ausgearbeitet wurde, wird ein positives
Programm der Krisenbekämpfung für die Schweiz entwickelt.
Die Schlussfolgerung ist jedoch nicht die Senkung des Wechselkurses, wie aus
den vorausgehenden Darlegungen hervorgehen würde, sondern die «differenzierte

Kostensenkung im Sinne einer langsamen Anpassung derjenigen Preise
und Einkommen, die den Anpassungsprozess noch nicht mitgemacht haben»,
jedoch verbunden mit expansiven Massnahmen, um den schädlichen Folgen der
Deflation zu begegnen, wobei neben staatlicher Förderung des Exports namentlich

eine vorsichtige Politik der Kreditausweitung empfohlen wird. Das ist
natürlich keine Lösung des Krisenproblems für die Schweiz, sondern nur ein
Hinausschieben der wirklichen Lösung, die nur in völliger Abkehr von der
Deflation und in positiver Aufbauarbeit bestehen kann. M. W.
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